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K U N D M A C H U N G 

 
 

Gemäß § 94 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird 
kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Altenfelden in 
seiner Sitzung am 09. Dezember 2015 folgende,  die Öffentlichkeit 
berührende Beschlüsse gefasst hat: 

 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

1. Beschlossen wurde die Weiterführung der Aktion Schnupperticket mit der OÖ. 

Verkehrsverbund Organisations- GmbH, Volksgartenstraße 15, 4020 Linz,  (= 2 Monatskarten 
„Gemeindeticket Altenfelden – Linz + Kernzone“ bis 31.12.2016 zu Gesamtticketkosten von 

derzeit monatlich 210,40 € sowie Erhöhung der Ausleihgebühr ab 01.01.2016 von bisher    

5,00 € auf 6,00 €.  
 

2. Beschlossen wurde die Weitergewährung eines Gemeindezuschusses zum Semesterticket an 

Studentinnen und Studenten bis 31.12.2016.   Die Förderhöhe richtet sich nach der Differenz 

zwischen den Semesterticketkosten mit Hauptwohnsitzanmeldung am Studienort und 

Semesterticketkosten ohne Hauptwohnsitzanmeldung am Studienort. Die maximale 

Förderung pro Studierendem und Semester wird mit einer Obergrenze von 120 € festgelegt. 

Im Falle der Abmeldung (Hauptwohnsitz oder Exmatrikulation) während des Semesters ist der 
Gemeindezuschuss zurückzuzahlen. 

 

3. Beschlossen wurde die Weiterführung der Aktion „Gesunde Gemeinde“ des Landes 

Oberösterreich, Landessanitätsdirektion bis Ende dieser Legislaturperiode und 

Weitergewährung einer jährlichen Unterstützung in Höhe 2.155,00 € (ca. 1,00 € pro 

Einwohner) an den Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“.  

 

4. Beschlossen wurde die Erlassung einer Verordnung mit der eine Geschäftsordnung für die 

Kollegialorgane der Marktgemeinde Altenfelden mit Ausnahme des Prüfungsausschusses 

erlassen wird   (§ 66 Abs. 1 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F.)  (sh. eigene Kundmachung) 
 

5. Beschlossen wurde die Übernahme des voraussichtlichen Abganges in Höhe von 49.890 € für 

den laufenden Betrieb des Hortes Altenfelden, OÖ. Hilfswerk GmbH, Dametzstraße 6, 4010 

Linz für das Kalenderjahr 2016.  

 

6. Beschlossen wurde die Gewährung eines Gemeindebeitrages in Höhe von 95.500 € für die 

Deckung des Abganges bei den Betriebskosten für das Jahr 2016 auf Grund des Ansuchens des 

Pfarrcaritas Kindergartens Altenfelden vom 01.10.2015  



  

 

7. Abgelehnt wurde die Gewährung einer Spitzensportförderung auf Grund des Ansuchens von 

Walter Hochholdinger, Fraunschlag 14, Altenfelden und Christa Hochholdinger, Marktplatz 

7/1, Altenfelden  vom 10.11.2015.  

 

8. Beschlossen wurde die Gewährung eines Förderbeitrages in Höhe von 2.500 € für die 

Sanierung im Bereich der WC- und Duschanlagen sowie die Erneuerung der Absturzsicherung 

/Geländer oberhalb der WC- und Duschanlage am Reitturnierplatz  auf Grund des  Ansuchens 

des UNION Reit- und Fahrvereins  Altenfelden vom 23.04.2015. 
 

9. Beschlossen wurde die Gewährung einer Subvention für den laufenden Betrieb 2016 in Höhe 

von 2.830 € an den  UNION Reit- und Fahrvereins  Altenfelden auf Grund des Ansuchens vom 

01.10.2015. Die  Gewährung eines Förderbeitrages für die 25. Austragung des 
Internationalen Fahrturniers (CAI) im Jahr 2016 wurde abgelehnt. 

 

10. Beschlossen wurde die Gewährung einer Subvention für den laufenden Betrieb 2016 in Höhe 

von 8.000 €  an die SPORT UNION Altenfelden.   

 

11. Beschlossen wurde die Gewährung einer Subvention in Höhe von 4.700 €  an den  
Musikvereins Altenfelden für den laufenden Betrieb 2016  auf Grund des Ansuchens  vom 

November 2015.  

 

12. Beschlossen wurde die Gewährung einer Subvention für den laufenden Betrieb 2016 in Höhe 

von 3.430 € an  den Tourismusverband Altenfelden auf Grund des Ansuchens  vom 

14.10.2015.  

 

13. Beschlossen wurde die Gewährung einer Wirtschaftsförderung für 2016 in Höhe von 0,80 € 

pro Einwohner (= 0,80 x  2.155 Einwohner =  1.724 €) auf Grund des Ansuchens der 

Werbegemeinschaft Altenfelden / Neufelden „derveldner“ vom 29.10.2015. 
 

14. Beschlossen wurde die Festsetzung der Ansätze für Subventionen im Voranschlag 2016 in der 

Höhe von  3.834,00 €  die vom Gemeindevorstand gewährt werden können ( vorliegende 

Ansuchen von: ASKÖ Mühltal, Bibliothek Altenfelden, Kirchenchor Altenfelden, OÖ. Landes-

Bienenzüchterverein – Ortsgruppe Altenfelden, Mitgliedsbeitrag Werbegemeinschaft 

Altenfelden/Neufelden „derveldner“, Zuschuss zu den Weihnachtsfeiern der Senioren / 

Pensionisten, Sportbeitrag und Kulturbeitrag).  

 

15. Beschlossen wurde der Voranschlag für das Finanzjahr 2016 mit Einnahmen und Ausgaben im 

ordentlichen Haushalt in  Höhe von  3,617.100 €. Im außerordentlichen Haushalt betragen die 
Einnahmen 593.700 € und die Ausgaben 448.900 €. Beim außerordentlichen Haushalt 

verbleibt somit ein Überschuss in Höhe von 144.800 €. Beschlossen wurde   der  Kassenkredit 

für das Girokonto bei der Raiba Altenfelden  in Höhe von 800.000 € und der  

Dienstpostenplan. Dieser bleibt unverändert.   

 

16. Beschlossen wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020. Dieser beinhaltet 

die Vorhaben: VS-Erweiterung und Sanierung, Straßenbau und Gehsteig, Straßensanierung 

Tierpark, Gehsteig zur B 127 Neufelden, Kanal-Kamerabefahrung Leitungskataster und 

Sanierungsschäden. 

 
 

 

 



  

17. Beschlossen wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 

Altenfelden Nr. 4/2002, Teil A – Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 53; Ansuchen von 

Andreas Falkner, Schulstraße 2, Altenfelden betreffend die Umwidmung der Teilfläche Nr.3 

der  Parzelle Nr. 831/5,  KG Altenfelden im Ausmaß von insgesamt ca. 23 m²  von derzeit 

„Verkehrsfläche fließender Verkehr“ in „Bauland Wohngebiet“.  

 
 

Gemäß § 54 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F. ist die Einsichtnahme in die 

genehmigte Verhandlungsschrift öffentlicher Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung von 

Abschriften während der Amtsstunden im Gemeindeamt jedermann erlaubt. Die Herstellung von 
Kopien ist gegen Kostenersatz zulässig. 

 

 
Der Bürgermeister: 

 

 

 
(Klaus Gattringer) 

 

 

 
An der Amtstafel 

angeschlagen am:  10.12.2015 
abgenommen am: 28.12.2015 

 
 
 


